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Geheimjustiz, 
obergerichtlich 
abgesegnet
Von Brigitte Hürlimann, 25.04.2019

Gut fünf Monate ist es her, dass die Republik über die Lohndiskriminie-
rungsklage einer Bankangestellten berichtet hat. Na ja, zumindest ansatz-
weise. Die Ausgangslage war auf jeden Fall spannend und relevant. Die Klä-
gerin machte geltend, sie habe bei der TochtergesellschaS einer 2chweizer 
Grossbank für gleichwertige Arbeit weniger verdient als ihre männlichen 
Kollegen und 017– auch keinen Bonus erhalten Z im Gegensatz zu den Män-
nern im Team. 2ie forderte am 3ürcher Arbeitsgericht deshalb ’1H111 Fran-
ken, gestützt auf das Gleichstellungsgesetz.

?at sie das Geld bekommen, ganz oder teilweiseI Ost das Gericht ihrer Argu-
mentation gefolgtI Uder aber der ?altung der Grossbank, die von einer lä-
cherlich kleinen und sachlich gerechtfertigten Lohndiöerenz sprichtI Vnd 
zudem sagt, man habe der Mitarbeiterin auch kündigen dürfen, trotz hän-
giger LohndiskriminierungsklageI

All diese Fragen kEnnen nicht beantwortet werden, denn bis heute teilt das 
Arbeitsgericht nicht mit, ob und allenfalls wie das Jerfahren beendet wer-
den konnte. Mit einem JergleichI Pinem VrteilI Uder wird weiter verhan-
deltI Alles unklar.

Die einzige anwesende «ournalistin war im Laufe des »rozesses aus dem 
2aal gewiesen worden mit der Begründung, es fänden nun Jergleichs-
gespräche statt, die nicht Eöentlich seien. Vnd eben, über eine allfällige 
Jerfahrensbeendigung wurde auch im Nachhinein nicht informiert. Ge-
gen beide Pntscheide, den Rauswurf aus dem »rozess und die Geheim-
haltung der Beendigung, hat die Republik Beschwerde vor dem Uberge-
richt des Kantons 3ürich erhoben. Uhne Prfolg. Die O. 3ivilkammer weist die 
Beschwerde ab, soweit sie darauf eintritt. Ommerhin hält sie das Arbeits-
gericht an, Wzeitnah darüber zu entscheiden, ob und in welcher Form der 
Beschwerdeführerin vom Pndentscheid Kenntnis zu geben istÖ.

(ir warten geduldig.

Gar kein Jerständnis zeigt das Ubergericht hingegen für die Auöassung, 
die Gerichtsreporterin der Republik hätte während des »rozesses nicht 
weggewiesen werden dürfen. Die Beschwerdeinstanz bestätigt zwar die 
grundsätzliche )öentlichkeit auch der zivilen Jerhandlungen ;gestützt auf 
die Bundesverfassung und die 3ivilprozessordnung , ndet aber, gerichtli-
che Jergleichsverhandlungen seien Weine im Gesetz nicht ausdrücklich so 
benannte Vnterform der OnstruktionsverhandlungÖ Z und damit generell 
nicht Eöentlich. Ps müsse deshalb auch keine Onteressenabwägung statt-
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nden  also nicht abgewogen werden, ob das Eöentliche Onteresse an einer 
Berichterstattung über die Lohndiskriminierungsklage das private Onteres-
se der »arteien überwiegt.

(ir sind anderer Meinung.

Die Republik hat das Vrteil des Ubergerichts inzwischen vor Bundesgericht 
gezogen. Die Frage, ob ein 3ivilprozess in einen Eöentlichen und einen ge-
heimen Teil aufgeteilt werden darf, obwohl dies gesetzlich so nicht vorge-
sehen ist, ist über den Pinzelfall hinaus von grosser Bedeutung. Vnd wur-
de noch nie hEchstgerichtlich entschieden. Ps geht um die Absage an jeg-
liche Form von Kabinettsjustiz und darum, dass Gerichtsberichterstatter 
ihre (ächterrolle und ihre Brückenfunktion wahrnehmen kEnnen. Ps liegt 
an uns «ournalistinnen und «ournalisten, die )öentlichkeit über die Arbeit 
der Gerichte und über die Rechtswirklichkeit zu informieren. Dazu brau-
chen wir allerdings oöene Türen und 3ugang zu den Vrteilen.

(ir warten gespannt, wie das Bundesgericht entscheiden wird.

Urteil des Obergerichts vom 6. März 2019, RA190002.
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